
„Die Zeit des Sturm und
Drang ist vorüber, es findet ei-
ne Konsolidierung des Um-
weltrechts statt“, so die Exper-
ten der Fink & Sundström
Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH. EU-Politiken, Gemein-
schaftsrecht, sowie wirtschaft-
liche Förderungsinstrumente
werden von umweltrechtlichen
Aspekten durchzogen. Das EU-

Umweltrecht ist nun auch Vor-
reiter für verfahrensrechtliche
Regelungen. IPPC- und UVP-
Richtlinie beispielsweise führ-
ten zu umfassenden Änderun-
gen im österreichischen Anla-
genverfahrensrecht.
„Maßgeschneiderte Lösungen
im Detail mit dem Wissen über
den rechtlichen, wirtschaftli-
chen und technischen Ge-

samtzusammenhang, darin
liegt unserer Stärke“, wie der
Leiter der Umweltrecht-Abtei-
lung bei Fink & Sundström,
Mag. Markus Laurer MSc, aus-
führt. Die Erweiterung der Uni-
on sowie die Schaffung neuer
Rechtsinstrumente stellen die
Rechtsanwender vor Heraus-
forderungen, bei deren Bewäl-
tigung das Team von Fink &
Sundström vorausschauend
und rasch mit umfassenden
Lösungsvorschlägen zur Ver-
fügung steht.
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Umweltrecht 
und mehr...
Das EU-Recht stellt die Weichen für den
Umweltschutz: Ein Bogen von Europäi-
scher Ebene bis zur lokalen Umsetzung.
Umfassende und vorausschauende Rechts-
beratung sind ein „Muss“ für die effektive
Verfolgung wirtschaftlicher Interessen.

Ökologische Wiederher-
stellung, beispielsweise durch
Altlastensanierung, ist ein zen-
trales Anliegen des Umwelt-
schutzes. Ohne Reglementie-
rung des Auftragswesens
könnten wirtschaftliche Ziel-
setzungen - wie zum Beispiel
Budgetsanierungen - nicht er-
reicht werden. Durch vergabe-
rechtskonforme Ausschrei-
bungen entsteht für den öster-
reichischen Haushalt ein

jährliches Einsparungspotenti-
al von ungefähr 2 Milliarden
Euro. Staatliche Beihilfen ru-
fen durch selektive Begünsti-
gung einzelner Unternehmen
oder Produktionszweige regel-
mäßig Wettbewerbsstörungen
hervor: Aus diesem Grunde
sind sie zu notifizieren oder
dem Wettbewerb auszusetzen
- Tritt dieser Fall nicht ein, droht
ein Rückforderungsanspruch
durch die EU-Kommission.
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Vergaberecht - Ihr Partner
Bei öffentlichen Beschaffungsvorgängen sind neben den
diffizilen verfahrensrechtlichen und materiellen Vorschriften
des Vergaberechts die Besonderheiten der jeweiligen
Sachmaterie zu berücksichtigen. Umweltrecht nimmt stets 
an Bedeutung zu, beihilfenrechtliche Aspekte erhöhen 
weiter die Komplexität.


